
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I 
 
§ 7 
Zeugnisse, Lern- und Förderempfehlungen 
 
(1) Die Schülerinnen und Schüler erhalten zum Ende des Schulhalbjahres und zum 
Ende des Schuljahres Zeugnisse gemäß § 49 SchulG. Auf Antrag sind die am Ende 
des Schuljahres erworbenen Abschlüsse und Berechtigungen auf dem Zeugnis zu 
vermerken. 
 
(2) Die Zeugnisse enthalten neben den Noten für die Fächer gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 
2 SchulG Noten für das Arbeitsverhalten in den Teilbereichen 
Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit/Sorgfalt und Selbstständigkeit und Noten für 
das Sozialverhalten in den Teilbereichen Verantwortungsbereitschaft, 
Konfliktverhalten und Kooperationsfähigkeit; über die Noten entscheidet die 
Zeugnis- oder Versetzungskonferenz. Die Noten für das Arbeitsverhalten und das 
Sozialverhalten können nach ihrer Entscheidung im Rahmen der von der 
Schulkonferenz aufgestellten Grundsätze durch eine Beschreibung ergänzt werden 
(§ 49 Abs. 2 Nr. 2 SchulG). 
 
(3) Alle Zeugnisse enthalten außerdem die Angaben gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1 und 3 
SchulG. Abweichend von § 49 Abs. 2 Nr. 1 SchulG enthalten Abschlusszeugnisse 
und Abgangszeugnisse nur die unentschuldigten Fehlzeiten. 
 


